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Das rechtskräftige Zonenreglement Siedlung (RRB Nr. 429 vom 01. April 2008) wird durch folgende 

Artikel ergänzt. Nur die linke Spalte ist als rechtsverbindlich anzusehen. Der Kommentar auf der rech-

ten Seite dient zur Erläuterung und hat keine rechtsverbindliche Wirkung. 

 

Art. 49 Gefahrenzonen allgemein  Kommentar 

1 Bei in Gefahrenzonen gelegenen Neubauten und  

–anlagen sowie bei wesentlichen Änderungen bestehender 

Bauten und Anlagen in Gefahrenzonen, sind Massnahmen 

zu treffen, die die Bauten und Anlagen gegen die Auswir-

kungen der spezifischen Naturgefahren hinreichend schüt-

zen.  

2 Die baulichen Massnahmen, die zum Schutz vor spezifi-

schen Naturgefahren geplant sind, sind in den Baugesuchs-

unterlagen darzustellen und zu beschreiben. 

3 Die Haftung des Gemeinwesens für die auf Grund der Ge-

fahrenzonen zu ergreifenden baulichen Schutzmassnahmen 

oder für Schutzmassnahmen, die auf Grund eines Ausnah-

meantrags bewilligt wurden, ist ausgeschlossen. 

 § 30 RBG Gefahrenzonen 

Gefahrenzonen umfassen Gebiete, die 

aus Sicherheitsgründen, namentlich 

wegen Rutsch-, Steinschlag- und 

Überschwemmungsgefahr, nur unter 

sichernden Massnahmen überbaut 

werden dürfen.  

 

  

   

Art. 50 Gefahrenzone Überschwemmung  Kommentar 

1 Gebäude und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, 

dass sie durch mögliche Hochwasserereignisse von geringer 

Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 300 Jahre) und 

unter Beachtung der gemäss der Gefahrenzone ausgewie-

senen Gefahrenstufe nicht wesentlich beschädigt werden 

oder Folgeschäden verursachen. 

2 Mit dem Baugesuch ist für jede Baute eine auf der Natur-

gefahrenkarte basierende massgebende Schutzhöhe zu de-

finieren, die sich an der maximalen Überschwemmungs-

höhe eines Hochwassers mit geringer 

Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 300 Jahre) orien-

tiert.  

3 Gebäudeteile, welche unterhalb der massgebenden 

Schutzhöhe liegen, sind wasserdicht auszugestalten. Unter-

halb der massgebenden Schutzhöhe sind ungeschützte Öff-

nungen in der Gebäudehülle nicht zulässig. Für Gebäude-

teile mit schadenunempfindlicher Nutzung und Bauweise 

ist in begründeten Ausnahmen die nasse Vorsorge zulässig. 

4 Gebäudehüllen unterhalb der massgebenden Schutzhöhe 

sind so zu erstellen, dass sie den Beanspruchungen (Was-

serdruck, Nässe, Schwemmmaterial) durch mögliche Hoch-

wasserereignisse genügen. 
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Beschlussfassung 
 

 

Beschluss des Gemeinderates:  Namens des Gemeinderates  

Beschluss der Gemeindeversammlung:  Der Gemeindepräsident 

Referendumsfrist:  bis   

Urnenabstimmung:   

Publikation der Planauflage 

im Amtsblatt Nr.  vom  Der Gemeindeverwalter 

Planauflage:   

 

 

 

 

Von Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft  
genehmigt 

 

Mit Beschluss Nr.  vom  Die Landschreiberin 

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt 
Nr.  vom  

 

 


